
1.Beiblatt 

Die Abg. Dr~Herbcrt K ra u s und Genes sen haben am 12.Juli 1950 

an den Bundesminister für soziale Verwaltung die Anfrage geriahtet, ob er 

bereit ist l der. Bundesregierung den Entwurf einer Regierung~verordnung _ 

zu uuterbreiten, duroh den das Wirtschaftssäuberungsgesetz ausser Kraft gesetzt 

wird. "-'··rl . 
In Beantwortung dieser Anfrage ~p~L.:.a_ Bundesminister· fUr soziale 

Verwaltung Mai s e 1;-

"In der Anfrage wird ausgeführt, dass mau sich bere! tsbeiErlassung 

des Wirtschaftssäuberungsgesetzes darüber Jnlar wart. dass die Geltungsdauer-
~de 

dieses Ausnahmegesetzes ze.itlich begrenzt sein soll ... Dieser Zeitpunkl .. ~.f'ür 

gcgbben erachtet, imbescndere s:olite der § 13 des genazmten Gesetzes unver­
züglia:h a:usser Kraft gesetzt werden~ Die Anfrage nimmt Be~g auf den von den 

genannten Abgeordneten arn 8,J,llirz 1950 im Nationalrat eingebrachten ~ 

Entsc.hlicssungsantrag, h:. dem ausgeführt :is t, dass nach § 13 des' Wirtsoha~s­

säuberungsgesetzes, Dic!lstnehnn r 1 auf die § 17 "Abs.2 des Verbotsgesetzes 1947 

(belastete Personen) Anwendung findet, bei sonstiger Rcehtsunwirksamkel\ des 

Dienstvertrages auf einen Arbeitsplatz nur eingestellt werden dürfen, 'werm der 

beim Arbeitsamt gebildete paritätische Ausschuss' seine Zustimmung erteilt hat • 
.... --

Nun aber seien von der Bekleidung leitender Posten die belasteten PerlO'nen 

gemäss § 3a des Wirtschaftssäuberungsgesetzes ohnedies ausgeschlossen,' d io Bu­

lassung zu untergeordneten Arbeiten könne abcl:' kaum verwehrt werd~n~ .. Die Auf ... " 

hebung der Bestinmiung des § 13 Abs.2 würde. meb:. einen im Sinne der anzustre­

benden VerwaltlUlgsvereinfaohung liegenden Abbru. von. VerwaltWlgsarbelt mit sich 

bringontd~r im S~nne der Regierungserklärung vom 9 a Novemhcr 1949 durohgeführt 

wQrden soll .. 

In Beantwortung der ~\nfragc bechre ich mich, mitzuteilen, das~ dns Q 

Bundesministerium für soziale Verwaltung nach eingehender Prüfung der Frage r. t ; 

der Überzeugung gekommen ist, dass die Voraxssetzungen für die vollständige 

Ausserkraftsetzung des Wirtschaftssäuberungsgesetzes derzeit noch nicht ge~ 

geben sind o Das Bundesministerium für soziale Verwaltung ist jedoch bereit. 
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2.Beiblatt Beiblatt zur ~arlamcntskorrcspondünz~ _---... .~ 

der Bundesreg1cJ:'uug eine Verordnung vorzulege1l,; durch die die Bestimmungen 

des § 13 des Wirtschaftssäuberungsgesetzes aufgehoben und damit die Be­

sohränkungen beseitigt werden, die der Arbeitsaui'nahme von belasteten 

Personen derzoit noch im Wege stehen" Dagegen 1l1't'!.ss der Ausschluss der ge­

nanntem Personen von leitenden Posten im Sinlle des § 3a des 'Wirtschafts­

säubcl'ungsgesetzes zunächst noch aufrechterhalten werden.,. Das &J.ndesministc rium 

für soziale Verwaltung hat einen Verordnungsentvrurf Uber die Auf'hcbung des 

§-13 des Wirtsohaftssäuberungsgcsetzes ausgearbeitet, der sich derzeit im 

Stadium der Begutaohtung durch die Zentralstellen und die in Betraoht kommen­

den InteressenvcJl'tretungcn befindeteIl 

"'e-o-.~·"'·-·-
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